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91/01 Fernmeldewesen

Norm

TKG 2003 §37;

Rechtssatz

Das Verfahren der Marktanalyse nach § 37 TKG 2003 ist darauf ausgerichtet, die Marktverhältnisse auf den als relevant

beurteilten Märkten vorausschauend zu analysieren und - sofern kein wirksamer Wettbewerb festgestellt wird - den

Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht spezi<sche Verp=ichtungen aufzuerlegen (oder gegebenenfalls zu

ändern), die sie bei ihrem Marktverhalten einzuhalten haben. Die Beurteilung des Vorliegens beträchtlicher

Marktmacht - als Voraussetzung für die Auferlegung spezi<scher Verp=ichtungen - bezieht sich dabei nicht auf

vergangene Zeiträume; in einem Verfahren nach § 37 TKG 2003 kommt daher die Feststellung beträchtlicher

Marktmacht für die Vergangenheit ebenso wenig in Betracht wie die rückwirkende Auferlegung spezi<scher

Verpflichtungen (vgl. VwGH 25.6.2008, 2007/03/0211).
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